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BAYERISCHE LANDESBANK, MUENCHEN DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSEN-
SCHAFTSBANK

IBAN DE97 7005 0000 0701 1662 66 IBAN DE04 7016 0000 0000 1274 05
SWIFT BYLADEMMXXX SWIFT GENODEFF701

AOK Bayern
Die Gesundheitskasse

Versicherungsservice

Ernst-Reuter-Str. 117
95030 Hof

Telefax: 09281 602-6511
Internet: www.aok.de
E-Mail: vs.hof@service.by.aok.de

Servicezeiten Telefon 
Montag bis Mittwoch 08:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 17:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung.

Ihr Ansprechpartner
Ihr Serviceteam

Telefon
089 74265 566466
Datum
11.12.2024
Bei Rückfragen geben Sie bitte an:
Z896285987

AOK - Postfach 11 09 - 95010 Hof

Ralf Neuber
Beethovenstr. 10
95326 Kulmbach

Zahlungsvereinbarung zu rückständigen Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung

Guten Tag Ralf Neuber,

für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 beträgt Ihre Beitragsschuld aktuell 5.927,76 EUR. 
Zur Tilgung dieses Betrages sind wir mit monatlichen Teilzahlungen von 600,00 EUR einverstan-
den. Sie sind jeweils am 15. des Monats fällig, erstmals am 15.12.2024.

Für rückständige Beiträge fallen zusätzlich Säumniszuschläge in Höhe von monatlich 1 Prozent 
an.

Die Zahlungsvereinbarung wird wirksam nach Eingang der zweiten Rate.

Die Beiträge werden wir auftragsgemäß jeweils bei Fälligkeit von Ihrem Konto abbuchen.

Bitte beachten Sie Folgendes: Sollten Sie mit einer Zahlung in Verzug geraten, ist diese Verein-
barung außer Kraft gesetzt und der dann noch geschuldete Betrag in einer Summe sofort zur 
Zahlung fällig. Des Weiteren fällt für die rückständigen Beiträge zusätzlich ein Säumniszuschlag 
von monatlich 1 Prozent gemäß § 24 Abs. 1 SGB IV an. Dies gilt auch, wenn Sie die Raten 
nicht in der vereinbarten Höhe bezahlen. Wird die Summe nicht beglichen, müssen wir die uns 
zum Einzug der Forderung geeignet erscheinenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einlei-
ten. Der Nachweis der rechtzeitigen Zahlung obliegt Ihnen als Schuldner.

Über die Höhe der weiterhin angefallenen Säumniszuschläge erhalten Sie nach Begleichung 
der Schuld eine Information.

Diese Mitteilung erfolgt auch im Namen der Pflegekasse.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse
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